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Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Rege-
lungs des Zugangs zu Informationen (Informationsgfreiheitsgesetz),  
Drucks. 16/5913 vom 30. 08. 2006 
Antrag der Fraktion der SPD betreffend Informationsfreiheitsgesetz,  
Drucks. 16/5839 vom 14. 07. 2006 

 
Stellungnahme 

 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolgt das Ziel, den 

Bürgerinnen und Bürgern einen wesentlich erleichterten Zugang zu Informationsbestän-
den der öffentlichen Organe und Einrichtungen zu ermöglichen.  

Der grundsätzliche Ansatz für ein Informationsfreiheitsgesetz ist gut begründet und 
verdient Unterstützung. Bisher gilt in Hessen der hergebrachte Grundsatz, dass ein In-
formationsrecht nur Bürgern gewährt werden kann, die ein besonderes rechtliches Inte-
resse nachweisen können. Demgegenüber muss in einer Demokratie der Grundsatz gel-
ten, dass die Bürgerinnen und Bürger kraft ihrer Volkssouveränität die politischen Reprä-
sentanten und sonstigen Amtsträger durch Wahl mit der Wahrnehmung öffentlicher Ent-
scheidungsbefugnisse beauftragen und diesen gegenüber das Recht der Kontrolle zurück-
behalten. Diesem Grundverhältnis entspricht das Prinzip der Öffentlichkeit staatlichen 
Handelns, das Transparenz und Überprüfbarkeit sichern soll. Die Bürgerinnen und Bür-
ger können ihr Kontrollrecht nur dann wahrnehmen, wenn sie grundsätzlich die Möglich-
keit vollen Informationszugangs haben und sich ein eigenes detailliertes Bild von Sach-
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verhalten und Vorgängen erarbeiten können. Auch das demokratische Grundrecht der 
Bürger, an Problemlösungen, Sachdebatten, wahlbezogenen Diskussionen, Wahlen und 
Volksabstimmungen als Einzelpersonen, in Gruppen oder in Verbänden und Parteien 
mitzuwirken, setzt die Chance des Zugangs zu einer solchen umfassenden Informations-
basis voraus. Mit dem Demokratieprinzip ist es daher nicht vereinbar, den Zugang zu 
öffentlichen Informationsbeständen von einem besonderen rechtlichen Interesse einer 
Einzelperson abhängig zu machen (unbeschadet zusätzlicher Informationsansprüche auf 
Grund besonderer individueller Betroffenheit).  

Im Sinne dieser Grundsätze haben daher in den vergangenen Jahrzehnten viele Länder 
Informationszugangsgesetze geschaffen, zum Beispiel die USA (Freedom of Information 
Act), Kanada, Schweden, Dänemark, die Niederlande und andere. Auch eine Reihe deut-
scher Bundesländer verfügen über eine entsprechende Gesetzgebung (vgl. die Hinweise 
in dem o. g. Antrag der SPD-Fraktion); in den neuen Bundesländern wurden die Grund-
sätze zum Teil explizit in die neuen Landesverfassungen aufgenommen.  

Auf der Verfassungsgrundlage der liberalen Demokratie wird der grundsätzliche In-
formationsanspruch freilich nicht erst durch ein Informationsfreiheitsgesetz begründet. 
Die Bedeutung eines Informationsfreiheitsgesetz liegt vielmehr darin, diesen Anspruch 
praktisch durchführbar zu machen und dafür definitorische Grundlagen und Verfahrens-
regeln bereitzustellen. Dabei müssen auch Grenzen zum Schutz etwa entgegenstehender 
berechtigter Interessen festgelegt werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf wird diesen Aufgaben weitestgehend gerecht. Die Re-
gelungen entsprechen im Wesentlichen dem Stand der Gesetzgebung in anderen deut-
schen Ländern.  

Kritische Anmerkungen sind nur zu einigen wenigen Punkten erforderlich:  
Zu § 3: 

Der Anspruch auf Informationszugang soll nicht bestehen,  
Ziff. 1: soweit das Bekanntwerden der Information neben anderem "dem Wohl des 
Landes" schwerwiegende Nachteile bereiten würde.  
Ziff. 7: "wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Inte-
ressen des Landes zu beeinträchtigen". 
Beide Formulierungen sind sehr allgemein gehalten und bewegen sich in einer Grau-
zone politischen Ermessens, die auch missbräuchlich genutzt werden kann. Insbeson-
dere die Begriffe "fiskalische Interessen des Landes" und "beeinträchtigen" bleiben 
sehr vage. Beide Formulierungen in Ziff. 1 und Ziff. 7 sollten daher deutlich ein-
schränkend gefasst werden. Zu Ziff. 7 ist mindestens zu fordern, dass die Gefahr ei-
ner "schwerwiegenden" Beeinträchtigung der fiskalische Interessen des Landes be-
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steht. Andernfalls könnten auch relativ harmlose fiskalische Folgen zum Vorwand für 
eine Versagung des Informationszugangs genommen werden.  

Zu § 1 Abs. 1 und § 6: Informationen zu Vertragsbeziehungen 
Im Entwurf nicht klar gelöst ist das Problem von Informationen im Rahmen von Ver-

tragsbeziehungen, an denen öffentliche Organen und Einrichtungen beteiligt sind. Dies 
kann Wirtschaftunternehmen der öffentlichen Hand in privater Rechtsform ebenso betref-
fen wie Zweckverbände zwischen Kommunen, vor allem aber Verträge zwischen dem 
Land oder Kommunen und privaten Wirtschaftsakteuren (überregionale Energieverso-
rungsunternehmen, private Investoren, Public-Private Partnerships etwa im Bereich der 
Entsorgungswirtschaft, der Wohnungsversorgung, der Stadtentwicklung, des Betrieb von 
Klinika usw.). Diese Gestaltungsformen haben im vergangenen Jahrzehnt eine enorme 
Ausweitung erfahren. Häufig werden jedoch Informationsersuchen von Parlamentariern 
auf Landes- oder Kommunalebene, der Presse und von Einzelpersonen abgelehnt mit 
dem Verweis darauf, dass Vertragsinhalte wegen der Geschäftsinteressen oder wegen 
Geschäftsgeheimnissen der Vertragspartner nicht öffentlich zugänglich gemacht werden 
dürften. Damit werden schon bisher grundsätzlich unbestrittene demokratische Kontroll-
rechte, besonders von Mitgliedern der Kommunalvertretungen, unterlaufen. Das Informa-
tionsfreiheitsgesetz muss sicherstellen, dass das Informationsrecht von Bürgerinnen und 
Bürgern sich auch auf solche Vertragsinhalte erstreckt. Wenn öffentliche Vertragspartner 
spezifische vertragliche Bindungen eingegangen sind, muss dies grundsätzlich dem 
Transparenzgebot unterliegen.  

§ 6 Satz 2 begrenzt pauschal den Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 
Dies ist sicher in der Regel gerechtfertigt, wenn dem kein öffentliches Interess entgegen-
steht und der Informationszugang anderen wirtschaftliche Vorteile verschaffen würde. 
Eine solche Vorschrift darf jedoch nicht die Informationsansprüche bezüglich vertragli-
cher Bindungen zwischen öffentlichen und privaten Vertragspartnern und damit die öf-
fentlichen Kontrollrechte blockieren. (Von einem Formulierungsvorschlag wird hier we-
gen der rechtstechnischen Komplexität einer entsprechenden Regelung abgesehen).  

 
 

Gez. Prof. Dr. Theo Schiller 
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